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B e k a n n t m a c h u n g   der Haushaltssatzung  

des Schulverbandes Kößlarn (Landkreis Passau) 

für das Haushaltsjahr 2016 

 

I. 

 

Auf Grund der Art. 9 Abs. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes –BaySchFG-, Art. 40 Abs. 1 

KommZG sowie der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband folgende Haushaltssatzung: 

 

§1 

 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit festgesetzt;  

er schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit    160.750,-- €  

und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit                   34.000,-- € ab. 

 

§ 2 

 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.  

 

§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4 

 

Schulverbandsumlage 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von 

    Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2016 auf        131.600,-- €  

    festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes  

    umgelegt (Verwaltungsumlage). 

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem  

    Stand vom 1. Oktober 2015 auf   56 Verbandsschüler festgesetzt. 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf  2.350,00 € festgesetzt. 

 

 

§ 5 

Investitionsumlage 

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 

 

 

§ 6 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 

wird auf   25.000,-- € festgesetzt. 

 

§ 7 

 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
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§ 8 

 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2016 in Kraft. 

 

Kößlarn, den 27. Juli 2016      

 

Schulverband Kößlarn 

 

 

gez. Lindner 

Schulverbandsvorsitzender  

 

II. 

 

Das Landratsamt Passau hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 26. Juli 2016,  

Az. 964, Sg. 31-02 mitgeteilt, dass die Haushaltssatzung keine nach Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 40 

KommZG i.V.m. Art. 67 und 71 GO genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält. 

 

III. 

 

Die Haushaltssatzung 2016 wird hiermit gem. Art. 24 KommZG amtlich bekanntgemacht. 

Gleichzeitig wird der Haushaltsplan eine Woche lang im Rathaus des Marktes Kößlarn 

(Zi. 01, 1. Stock), Marktplatz 25, 94149 Kößlarn, öffentlich aufgelegt. Die Haushaltssatzung liegt während 

des ganzen Jahres gem. Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 KommZG,  

Art. 65 Abs. 3 GO, § 4 BekV zur Einsicht auf. 

 

 

Sparbuch - Aufgebot 
 
Der Inhaber der verloren gegangenen Sparurkunde der Sparkasse Passau, Geschäftsstelle  Ortenburg, 
lautend auf 
 
Herrn 
Martin Steininger sen. 
Gut Neuhof 
85716 Unterschleißheim 
 
Sparkonto Nr. 3510133691 
 
hat binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorlage der Sparurkunde anzumelden. Nach Ablauf der Frist 
wird die Sparurkunde für kraftlos erklärt. 
 
Passau, 26.07.2016 
 
Der Vorstand der Sparkasse Passau 
 
 
 
Christoph Helmschrott 
(Vorstandsvorsitzender) 
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Kraftloserklärung 
 
 
Die verloren gegangene Sparurkunde der Sparkasse Passau, Geschäftsstelle Pocking, lautend auf 
 
Frau 
Gertrud Schnabel 
Rennbahnweg 6 
94060 Pocking 
 
Sparkonto Nr. 3510529054 
 
 
 
wird  hiermit für kraftlos erklärt.  
 
Passau, 28.07.2016 
 
 
Der Vorstand der Sparkasse Passau 
 
 
 
 
Christoph Helmschrott 
(Vorstandsvorsitzender) 
 


